
 
 
 
 
 
 

 
Beitrags- und Gebührenordnung (Stand 2009) 
 
 
1.Aufnahmegebühr 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt € 5,00 (ist mit dem ersten Jahresbeitrag fällig). 
 
 
2.Mitgliedsbeitrag 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für 
 
 a) Unternehmer mit einem Fahrzeug €  36,00 / Jahr 
  ab dem 2. Fahrzeug zzgl. €   1,00 / Fahrzeug und Monat 
 
 b) Verbände, Vereine €   1,00 / Mitglied und Monat 
  (mit mindestens 10 Mitgliedern) 
 
 c) Zentralen €   1,00 / angeschlossenes Fahrzeug und Monat 
  (mit mindestens 10 Fahrzeugen) 
 
 
3. Beitragspflicht und Fälligkeit 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils für 12 Monate (Kalenderjahr) zu Jahresbeginn per Lastschriftverfahren 
eingezogen. Die Fälligkeit ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres. Ist ein Mitglied nach Durchführung des 
jährlichen Lastschrift-Einzugsverfahrens eingetreten, erfolgt die Rechnungsstellung für den ersten Jahresbeitrag 
ohne Verwaltungsgebühr. 
 
 
4. Verwaltungsgebühr 
 
Für Mitglieder, die zur Abbuchung der Beiträge keine Einzugsermächtigung erteilen, fällt eine zusätzliche 
Verwaltungsgebühr von € 5,50 je Zahlungsvorgang an. 
 
 
5. Rücklastgebühr 
 
Kommt es durch Verursachung des Mitglieds zu einem Rückläufer im Lastschrift-Einzugsverfahren, werden die 
dem Verband hierdurch entstehenden Kosten, mindestens jedoch in Höhe von € 5,50, dem Mitglied in Rechnung 
gestellt. 
 
 
6. Mahngebühr 
 
Ausstehende Beiträge können angemahnt werden. Für die 2. Mahnung wird eine Gebühr von € 5,50 erhoben. Bei 
Restforderungen aus einem Beitragsjahr unter € 20,00, kann der Verband auf Zahlungserinnerungen verzichten. 
Diese Beiträge werden der nächsten Jahresrechnung zugeschlagen. 
 
 
7. Hinweis 
 
Bei Eintritt während der ersten Jahreshälfte (bis 30.06.) ist der volle, bei Eintritt innerhalb der zweiten Jahreshälfte 
(ab 01.07.) ist der halbe Jahresbeitrag zu leisten. 
 
 
(auf Beschluss des Vorstands) 


